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Die1902erAnleiheder StadtWien.
Die schon seit Monaten zwischen den Vertretern der belgischen ,fran¬

zösischen ,holländischen und schweizerlichen Obligationäre der 1902er Anleihe

und der Gemeinde Wien geführten Verhandlungen wegen eines Vergleiches bezüg¬

lich dieser Vorkriegsschuld der Stadt Wienhaben heute zu einer Vorvereinba¬
rung geführt .Sie bedarf allerdings noch der Zustimmung der beiderseitigen

Instanzen .
DieimJahre1902herausgebrachte ,vierprozentigeInvestitionsanleihe

umfasste ursprünglich 285 Millionen Kronen ,beziehungsweise eine Reihe anderer

fremder Währungen .Gewisse Teile sind schon durch die normalmässige Verlosung
im Laufe der Jahre gegenstandslos geworden .Auf Grund des Bundesgesetzes vom
27 . Jänner 1922 ist das Anlehen zur Einlösung in österreichischen Kronenauf - ¬
gerufen worden .Mit den belgischen ,französischen ,holländischen und schweize¬

rischen Obligationären sind am 13 .November1922 und später übereinstimmende

Abmachungenzustandegekommen.DiesenAbmachungenzufolgehat dieGemeinde
einen verringerten Zinsendienst lediglich in französischen Franken zuleisten ;

auchdie Tilgungdurchalljährliche Verlosungerfolgt lediglich infranzösi¬
scher Währung .Die seit Abschluss des Akkords eingetretene Wertverminderung
des französischen Franken hat eine wesentliche Erleichterung dieser Lasten

mit sich gebracht .Im Zusammenhang mit der Einführung der Schillingrechnung in

Oesterreichundeiner allgemeinen ,allerdingsnurbedingungsweiselautendenKlau¬
sel,wonacham31. Dezember1936die alte Goldverpflichtungder GemeindeWien
wieder aufleben solle,sind die Vertreter der ausländischen Obligationäre andie
GemeindeWienmit demWunscheherangetreten ,die Akkordsschon jetzt einer
Ueberprüfungzu unterziehen .DerMagistraterklärte seineBereitwilligkeit ,
diese ganzeMaterieeiner dauerndenRegelungzuzuführenunddieStreitfrage
durch einen Vergleich endgültig aus der Welt zu schaffen .Die getroffene Vor¬
vereinbarungbeinhaltetFolgendes:

Für jene Stücke der 1902er Anleihe ,die bereits einem der genannten aus¬

ländischen Akkordsunterliegen ,wird ein Titre zu 200 Goldfrankenausgefolgt .
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Die Goldfrancsanleihe wird eine Laufzeit von vierzig Jahren haben ,während

die 1902er Anleihe derzeit noch eine solche von zweiundsechzig Jahren
hätte .Die Obligationen sind halbjährlich im Nachhinein verzinslich .Der

erste Kuponträgt das Datumvom . Juli1931 und lautet,ebenso wie diedar¬

auf folgendenKuponsbis einschliesslich 2 .Jänner1937 ,auf 2Goldfranken.
Erst mit dem Kupon vom . Juli 1937 tritt die normale vierprozentige Verzin¬
sung der Obligationen in Form des Halbjahrskupons von 4 Goldfranken für je

200FrankenNominalein Kraft .DerGemeindeverwaltungsteht das Rechtzu ,
die TilgunganStellederVerlosungauchdurchRückkaufzuvollziehen .So¬
weit die 1902er Anleihe auf andere Teilbeträge lautet ,erfolgt eine sinnge¬

mässeAnwendung .Daauf Grunddes österreichischen Gesetzesvom3 .März1922
der Bundbis 1940zur Beitragsleistungverpflichtet ist ,mussauchdieZu¬
stimmung des Bundesministeriumsfür Finanzen zu dieser Vorvereinbarung er¬
teilt werden .

DieVertreterderausländischenSchutzkomiteeswerdensichnunmehr
mit ihren Auftraggebern ins Einvernehmensetzen .Bis sie hiezu die Ermäch¬
tigung erhalten habenwerden ,werdendie Schlussverhandlungenstattfinden .
Damit würde eine Angelegenheit ,die in den letzten Jahren wiederholt die
Oeffentlichkeit beschäftigt hat ,einen vollkommeneinvernehmlichenAusgleich

erfahren .
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